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Aufgaben Genossenschaftsverband

Agenda

Aufgaben Genossenschaftsverband1

Von der Idee zur eG – Gründung einer Genossenschaft 2

Offene Fragerunde unter den Teilnehmern3

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine sprachliche 
Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.
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Unsere wesentlichen Aufgaben

Genossenschaftsverband

Rechtsform eingetragener Verein, getragen von den angehörenden Genossenschaften 

Staatliche Aufsicht durch das zuständige Wirtschaftsministerium

gesetzliche Aufgaben satzungsmäßige Aufgaben

Gesetzliche Prüfung der 

angehörenden Genossenschaften nach dem 

Genossenschaftsgesetz

• Prüfung 

• Beratung

• Bildung

• Interessenvertretung

• Förderung des Genossenschaftswesens

Pflicht-Leistung, d. h. die Leistungen des Verbandes 

müssen von den Mitgliedern in Anspruch genommen 

werden

Kann-Leistung, d. h. die Leistungen des Verbandes können 

von den Mitgliedern in Anspruch genommen werden, 

insbesondere in den Bereichen Beratung und Bildung

Förderung und Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

der Mitgliedsgenossenschaften
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Allgemeine Entwicklungen im genossenschaftlichen Verbund

18.000 Beschäftigte
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Unsere Mitgliedsunternehmen
Stand 31.12.2022

Waren-
genossenschaften 

und -gesellschaften

37

Energie-
genossenschaften

70

Genossenschafts-
banken

53

Viehvermarktungs-
genossenschaften

und -gesellschaften

21
Molkereigenossenschaften 
und -gesellschaften

5

304
Mitglieder 

Wohnungsbau-
genossenschaften

17

Ärzte-
genossenschaften

4

Sonstige Mitglieder

97
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Warum Genossenschaften? 

Freiwilliger 
Zusammen-
schluss von 
Personen

Genossen-
schaften sind 

selbstverwaltet

Selbsthilfe 
und Solidarität 

stehen im 
Vordergrund

Eine 
Genossenschaft 
kann Güter oder 

Leistungen 
einkaufen und 

ihren Mitgliedern 
oder allen 

Interessierten zur 
Verfügung stellen

Die Einzahlung 
der Mitglieder ist 
das Eigenkapital

Keine 
unerwünschten 

Großanteils-
eigner, die die 
Firmenpolitik 
bestimmen
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Organisation der Genossenschaft

Mitglieder

Generalversammlung

Aufsichtsrat

Vorstand

Geschäftsführer

- wählt

- führt Aufsicht über

- führt die Genossenschaft
- kann beauftragen:

Abteilung 1 Abteilung 2 Buchhaltung
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 Alle Mitglieder haben ein vollumfängliches Informations- und 

Mitbestimmungsrecht in der Generalversammlung

 Mitglieder einer eG haften nur mit ihrer Kapitalbeteiligung, 
wenn in der Satzung eine Nachschusspflicht ausgeschlossen wird

 Die eG ist Mitglied in einem Genossenschaftsverband, der im 
Interesse der Mitglieder regelmäßig die wirtschaftlichen Verhältnisse 
und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie den 
Jahresabschluss prüft

 Die eG ist aufgrund der internen Kontrollen durch ihre Mitglieder und die 
unabhängige Prüfung durch den Genossenschaftsverband die mit weitem 
Abstand insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland. 
[Quelle: Creditreform, Statistisches Bundesamt]

Eigenschaften einer Genossenschaft



Von der Idee zur eG – Genossenschaftsgründung
Ulli Mitterer LL.M. – OS-Pye, den 23. Oktober 2024

Seite 9
© GVWE / 2024

Vorgespräch 
mit einem 
unserer 
Gründungs-
beraterIdee, Grob-

planung und 
Gewinnung 
von 
Kooperations
partnern 
durch die 
Initiatoren

Einreichung 
eines 
Geschäfts-
plans zum 
Vorhaben

Vorprüfung 
der Umsetz-
barkeit und 
des Förder-
zwecks durch 
unseren 
Verband

Gemeinsame 
Erarbeitung 
der Satzung

Gemeinsame 
Durchführung 
der Grün-
dungsver-
sammlung

Gründungs-
prüfung und 
Erstellung der 
Unterlagen 
für die 
Eintragung 
ins Genos-
senschafts-
register durch 
unseren 
Verband

Anmeldung 
und 
Eintragung 
ins Genos-
senschafts-
register durch 
die Genos-
senschaft

Acht Schritte zur erfolgreichen Gründung Ihrer Genossenschaft
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Begleitung während der Gründung (z. B. Erstellung der Satzung)

 Bei üblichem zeitlichem Umfang – kostenfrei

Gesetzlich vorgeschriebene Gründungsprüfung durch den GVWE

 2.500 Euro inkl. eines Schulungstags für Vorstand und Aufsichtsrat 

Eintragungskosten ins Genossenschaftsregister

 Notar ca. 150 Euro

 Registergericht ca. 250 Euro

Verbandsbeitrag

 Mindestbeitrag ca. 250 Euro p. a.; die Höhe richtet sich nach den Umsatzerlösen 
bzw. nach der Höhe der Bilanzsumme der Mitgliedsgenossenschaften

Kosten der Genossenschaftsgründung



Von der Idee zur eG – Genossenschaftsgründung
Ulli Mitterer LL.M. – OS-Pye, den 23. Oktober 2024

Seite 11
© GVWE / 2024

Unterstützung nach der Eintragung der Genossenschaft

Zusätzliche Angebote:

 Steuerberatung

 Buchführung

 Betriebswirtschaftliche Beratung

 Bildung (Nutzung der Genossenschafts-
akademie Weser-Ems/
des AKADEMIEHOTEL in Rastede)

 Interessenvertretung

Unterstützung durch den Genossenschaftsverband Weser Ems
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 Ein starker und kompetenter Ansprechpartner für die Menschen vor Ort - Projektierer, Bürger, 
Landbesitzer, Landwirte und Kommunen

 Bürger, Gemeinde, Landbesitzer und Landwirte profitieren gemeinsam von allen Assets

 Kompetenzen müssen nicht für jedes Projekt neu gefunden und aufgebaut werden

 Fördermittel teilweise an die Rechtsform der eG gebunden

 Flexibles und unkompliziertes ein- und aussteigen für Beteiligte einer eG möglich

 Beteiligungen unter 51 % sollten vermieden werden

Genossenschaft? – Ist ein Modell der Zukunft!
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 Akzeptanz durch Beteiligung

 Menschen vor Ort

 Kommune

 Geschwindigkeit zur Erreichung der Gemeinschaftsprojekte 

 Ausschreibungen von Projekten

 Erfüllung von Landesvorgaben

 Verhinderung von „Wildwuchs“

 Steuern / Erträge

 Wertschöpfung vor Ort sichern 

Kommunale Aufgaben/Interessen im Rahmen der Energiewende


